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Jager, Elisa (HLT)

Von: Dr. Dorothea Terpitz <info@artycon.de>
Gesendet: Freitag, 12. Februar 2021 14:16
An: Jager, Elisa (HLT); Öftring, Michaela (HLT)
Betreff: Re: Einladung zur schriftl. Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuss zum 

Gesetzentwurf 20/4904

Sehr geehrte Frau Jager, sehr geehrte Frau Öftring, 

herzlichen Dank fürs Weiterleiten der Unterlagen und für die Gelegenheit zur Anhörung. Wir tragen die 
Änderung des Schulgesetzes mit Bezug auf das Infektionsgeschehen Covid-19 mit und haben keine 
Anmerkungen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund, 

viele Grüße 
Dorothea Terpitz 
Vorsitzende Gemeinsam leben Hessen e.V. 

Am 10.02.2021 um 12:29 schrieb E.Jager@ltg.hessen.de: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage erhalten Sie eine Einladung zu der obigen schriftlichen Anhörung des 
Hessischen Landtags.  

Bitte senden Sie Ihre Antworten und Stellungnahmen an beide unten angegebenen 
E-Mail-Adressen.

Mit freundlichen Grüßen 

Michaela Öftring 

Bereich Ausschussgeschäftsführung 
Plenardokumentation  

Schlossplatz 1-3
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 350-485
Tel.: +49 611 350-341
Fal: +49 611 327 601-485
E-Mail: m.oeftring@ltg.hessen.de
E-Mail: e.Xager@ltg.hessen.de
URL:  www.hessischer-landtag.de

1



2

Sicherheitshinweis für Kommunikationspartner:

Aktuell kommt es verstärkt zu schweren IT-Sicherheitsvorfällen, bei denen Schadsoftware unter Ausnutzung von 
Makrofunktionen alter MS-Office Dateiformate installiert wird.

Die Hessische Landesverwaltung weist deshalb aus Sicherheitsgründen alle E-Mails, die Office-Dokumente im 
alten Format enthalten, ab. Dies betrifft insbesondere die Dateiformate *.doc, *.lls, *.ppt. 

PDF-Dokumente und Dokumente im aktuellen XML-Format (*.docl, *.llsl, *.pptl, etc.) werden weiterhin 
zugestellt.
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per E-Mail 

Die Vorsitzende des 
Kulturpolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags 
Frau MdL 
Karin Hartmann 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 

24.02.2021 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
betreffend „Zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und 
weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus“, 
Drucks. 20/4904  
hier: Schriftliche Anhörung 
Ihr Schreiben vom 09.02.2021 
Ihr Zeichen: I A 2.8 

Sehr geehrte, liebe Frau Hartmann, 

sehr geehrte, liebe Frau Bächle-Scholz, 

im Namen der Evangelischen Kirchen in Hessen danke ich Ihnen, zu dem oben 

genannten Gesetzentwurf eine Stellungnahme abgeben zu können. 

Die Evangelischen Kirchen in Hessen sehen die anhaltende Dringlichkeit der 

notwendigen gesetzlichen Anpassungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und 

befürworten diese weiterhin grundsätzlich – besonders bei den Regelungsbereichen 

wie Unterrichtsgestaltung, Prüfungssituationen, Konferenzen und Lehrerbildung. 

Dazu können auch weiterhin notwendige Flexibilisierungen bei der 

Unterrichtsorganisation zählen, wie der Möglichkeit, im Bedarfsfall von der 

Stundentafel abweichen zu können. 
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Wir bitten aber weiterhin darauf zu beachten, dass zum Schutz eines breitgefächerten 

Bildungsangebotes nicht die Nebenfächer, zu denen auch der Religionsunterricht 

zählt, unverhältnismäßig eingeschränkt und benachteiligt werden. Denn gerade der 

Religionsunterricht kann dabei helfen, die sich durch die anhaltende Krise stellenden 

existentiellen Fragen der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und einzuordnen. 

Daher bitten die Evangelischen Kirchen in Hessen darauf zu achten, dass sich die 

coronabedingten Einschränkungen gleichmäßig auf alle Fächer verteilen. 

Die Evangelischen Kirchen in Hessen freuen sich, wenn ihre Ausführungen 

Berücksichtigung finden und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

Oberkirchenrat Jörn Dulige 
Beauftragter der Evangelischen Kirchen 
Leiter des Evangelischen Büros Hessen 
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Frauenlobstraße 5 • 65187 Wiesbaden • Telefon: (0611) 3 60 08-0 • Telefax: (0611) 3 60 08-20 
E-Mail: hessen@kommissariat-bischoefe.de • Web: www.kommissariat-bischoefe-hessen.de

Kommissariat der Katholischen Bischöfe 
im Lande Hessen

per E-Mail 

An die Vorsitzende 
des Kulturpolitischen Ausschusses 
Frau Karin Hartmann 

24. Februar 2021
Az.4.1.1. /Krm-Ar

Schriftliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN betreffend „Zweites Gesetz zur Anpassung des 
Hessischen Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Corona-Virus, Drucks. 20/4904 
Ihr Schreiben v. 09. Februar 2021 – Aktenzeichen: I A 2.8. 

Sehr geehrte Frau Hartmann, 
sehr geehrte Frau Bächle-Scholz, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu o.g. Vorgang Stellung nehmen zu dürfen und teilen Ihnen 
hiermit mit, dass aus Sicht der katholischen Bistümer kein Anlass zu weiteren Anmerkungen 
besteht. 

Mit freundlichen Grüßen 
i. A.

Dr. Markus Kremer 
Schul- und bildungspolitischer Referent 
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Hessischer Städtetag * Frankfurter Straße 2 * 65189 Wiesbaden 

Hessischer Landtag 
Die Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses 
Schlossplatz 1 - 3 
65183 Wiesbaden  

per E-Mail an: m.oeftring@ltg.hessen.de; e.jager@ltg.hessen.de 

Zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen 
Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus, Drucks. 
20/4904  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Der Hessische Städtetag hatte den Gesetzentwurf den 

Schulträgern mit der Gelegenheit zur Stellungnahme 

weitergeleitet. 

Mangels direkter Betroffenheit der Schulträger sehen wir von 

einer Stellungnahme ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anita Oegel 
Referatsleiterin 

Ihre Nachricht vom: 
09.02.2021 

Ihr Zeichen: 
I A 2.8 

Unser Zeichen: 
TA 200.02; 500.0 Oe/Zi 

Durchwahl: 
0611/1702-26 

E-Mail:
oegel@hess-staedtetag.de

Datum: 
25.02.2021 

Stellungnahme-Nr.: 
019-2021

Verband der kreisfreien und 
kreisangehörigen Städte im 
Lande Hessen 

Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/1702-0 
Telefax: 0611/1702-17 

posteingang@hess-staedtetag.de 
www.hess-staedtetag.de 

Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
BIC: NASSDE55 
IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77 
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Hessischer Landtag 
-Per Email-

k.weis@ukh.de -478 26. Februar 2021

Schriftliche Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuss zum Gesetzesentwurf 20/4904 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für Ihre Information und die damit verbundene Einladung zur schriftlichen Anhörung. 

Wir begrüßen die getroffenen Maßnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes und auch die Absicht, 
den digitalen Unterricht weiter voran zu bringen. 

Die Änderungen in Art. 14 der Verordnung, die unseren Zuständigkeitsbereich tangieren, sind in 
dieser Form umsetzbar. 
Einzig bei Artikel 6 plädieren wir dafür, den Begriff "Mund-Nasen-Bedeckung" durch "medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz" zu ersetzen, da dieser einen höheren und vor allem verlässlichen Schutz bietet. 
Dies entspricht auch der aktuellen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die für die Beschäftigten 
der Schulen gilt. 

Im Rahmen der Anhörung möchten wir Ihre Aufmerksamkeit außerdem auf den gesetzlichen 
Versicherungsschutz im Homeschooling lenken. 
Leider ist dieser nicht automatisch gleichzusetzen mit den Möglichkeiten der gesetzlichen 
Absicherung für Arbeitnehmer*innen im Homeoffice.  

Der Unfallversicherungsschutz für Schülerinnen und Schüler ist zunächst auf den organisatorischen 
Verantwortungsbereich der Schule begrenzt. Dieser liegt in der Regel vor, wenn eine unmittelbare 
zeitliche und räumliche Beziehung zur Schule, zum Unterrichtsort oder zur Schulveranstaltung 
gegeben ist, die Schule also Einfluss hat. Durch die politische Entscheidung, das Lernen in den 
häuslichen Bereich zu verlagern, wird die Frage aufgeworfen, wie weit der Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung ausgelegt werden kann. 

Zwar hat die Schule keinen Einfluss auf die Ausgestaltung einer sicheren Lernumgebung (ähnlich wie 
der Arbeitgeber kaum Einfluss auf einen Wegeunfall ausüben kann), jedoch bestimmt sie durch 
zeitliche Vorgaben (z. B. zu Videokonferenzen oder zur Abgabe der Schulaufgaben) den 
organisatorischen Ablauf eines Tages im Homeschooling. Somit kann das Homeschooling trotz  

 

UKH 327 

11

mailto:k.weis@ukh.de


2

gesetzlicher Einschränkungen unter den organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule 
subsumiert und Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung gewährt werden. 

Dies und die Tatsache, dass zwischen der zu Hause verrichteten schulischen Tätigkeit und der 
auferlegten Schulpflicht ein ursächlicher Zusammenhang besteht, reicht unserer Ansicht nach aus, 
die Schülerinnen und Schüler auch bei diesen Tätigkeiten entsprechend abzusichern.  

Es ist uns bewusst, dass wir als Unfallversicherungsträgerin diese Entscheidung selbst treffen 
können. Es treten jedoch Unsicherheiten auf, die wir, insbesondere wegen der unterschiedlichen 
Sichtweisen anderer Unfallversicherungsträger*innen, nicht vollständig auflösen können. Diese 
betreffen nicht nur Eltern, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer.  

Neben den Schüler*innen, die bei einem Schulunfall gesetzlich abgesichert sind, gilt auch für die 
Lehrer*innen die sogenannte Haftungsablösung. Das bedeutet, dass Lehrkräfte für 
Personenschäden, die ein von ihnen beaufsichtigter Schüler*in während der Ausübung einer 
versicherten Tätigkeit (Homeschooling) erleidet, von einer zivilrechtlichen Haftung freigestellt sind. 
Die Zivilgerichte sind hier an die rechtskräftige Entscheidung von Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften gebunden.  

Wir würden es daher begrüßen, dass sich die Politik klar zur Ausdehnung des Verantwortungs-
bereichs der Schule auf das Lernen zuhause bekennt. Zum Beispiel im Rahmen einer Regelung in 
den Schulgesetzen. Diese sollte dauerhaft klarstellen, dass durch einen Wegfall von 
Präsenzunterricht an Schulen und/oder die Verlagerung des Unterrichts und des Lernens in den 
häuslichen Bereich, dennoch diese Tätigkeiten dem organisatorischen Verantwortungsbereich der 
Schule zuzuordnen sind und der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Schulpflicht dienen. 

Herzliche Grüße nach Wiesbaden 

Kathrin Weis 
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AGD c/o Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten Georg-Schlosser-Str. 20 35390 Gießen 

Annette Greilich, Vorsitzende  Schulleiterin der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten Gießen 
Georg-Schlosser-Str. 20 35390 Gießen 

Tel.: 0641 306-3101 - Fax. 0641 306-3103 – Mail: a.greilich@wso-giessen.net 

An den 
Kulturpolitischen Ausschuss 
des Hessischen Landtags 
Frau Vorsitzende Karin Hartmann 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 

Gießen 

28.02.2021 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen  
Drucksache 20/4904 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

zum oben genannten Gesetzentwurf nimmt die AGD wie folgt Stellung und bezieht sich 
dabei allein auf die Aspekte der beruflichen Bildung: 

Die Regelungen, die aufgrund der Pandemie für das nächste Schuljahr befristet sind, 
begrüßen wir ausdrücklich, da sie dem Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern und der 
Gesundheitssicherung der gesamten Schulgemeinde dienen. Zu einzelnen Artikeln des 
Gesetzes sind aus unserer Sicht aber Anmerkungen und sogar Ergänzungen notwendig, die 
ihre Begründung in der besonderen Situation der kommenden Schuljahre finden.  

Die AGD schlägt vor, im Art. 1 - Änderung des Hessischen Schulgesetzes eine Änderung 
des §187 (Abs. 5) vorzunehmen, die wie folgt lauten sollte:  

(5) Bestehende einjährige Berufsfachschulen nach § 41 Abs. 3 dieses Gesetzes in
der bis zum 31. Juli 2017 geltenden Fassung können längstens bis zum Ende des
Schuljahres 2023/24 fortgeführt werden.

Gerne möchte ich diesen Vorschlag auch begründen und hoffe auf Unterstützung durch die 
Fraktionen des Hessischen Landtages im Sinne der Schülerinnen und Schüler. 

Beginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 gibt es den Schulversuch BÜA 2.0. Im Gegensatz 
zum Schulversuch BÜA 1.0 besteht für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem 
Bildungsabschluss keine Möglichkeit mehr, diese Schulform zu besuchen. Die besondere 
Situation des Schuljahres 2020/2021 zeigt, dass Berufsorientierung und Praktika nicht im 
gewohnten Maße stattfinden konnten und können oder sogar überhaupt nicht stattfanden. 
Auch Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit war und ist nur sehr eingeschränkt 
bis gar nicht möglich.  

Aus unserer Sicht ist es essenziell, dass Schülerinnen und Schüler nach der verschiedenen 
Lockdowns der Schulen wieder zu regelhaftem Lernen und Unterricht in Präsenz 
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Annette Greilich, Vorsitzende  Schulleiterin der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten Gießen 
Georg-Schlosser-Str. 20 35390 Gießen 

Tel.: 0641 306-3101 - Fax. 0641 306-3103 – Mail: a.greilich@wso-giessen.net 

zurückfinden. Zudem ist es nicht absehbar, ob aufgrund der wirtschaftlichen und 
pandemischen Situation Praktika bald wieder möglich sein werden. Auch ist die 
Ausbildungsplatzsituation im Jahr 2021 und den folgenden Jahren aufgrund der 
Pandemiesituation nicht kalkulierbar. 

Schülerinnen und Schülern, deren Noten des mittlerer Bildungsabschlusses ihnen keine 
Chance auf höhere berufliche Bildung in der Fachoberschule oder den Zweijährigen Höheren 
Berufsfachschulen (Assistentenausbildungen mit der Möglichkeit, eine Fachhochschulreife 
zu erlangen) bietet und die auch keine Perspektiven auf dem Ausbildungsmarkt haben, 
müssen eine Chance auf eine Stabilisierung ihrer Kompetenzen und eine grundlegende 
Berufsorientierung haben. Deshalb sollten die Einjährigen Höheren Berufsfachschulen bis 
zum Ende der Schulversuche zur Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA 2.0) 
bestehen bleiben. Parallel zum Schulversuch muss die Zeit genutzt werden, um auch für 
diese Schülerinnen und Schüler, die keinen Ausbildungsplatz finden und keine Zulassung zu 
höherer beruflicher Bildung haben, Lösungen für eine kompetente Berufswahl und 
Ausbildungsperspektive in der Verantwortung des hessischen Kultusministeriums in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu entwickeln. 

Im Art. 2 - Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes begrüßt die AGD ganz 
ausdrücklich, dass eine Zulassung zur 2. Staatsprüfung nur mit praktische Unterrichts-
tätigkeit im Umfang von mindestens einem Schulhalbjahr im Präsenzunterricht möglich ist.  

Die Änderungen im Bereich von Konferenzen, Besprechungen etc., die in verschiedenen 
Artikeln des Gesetzes vorsehen sind, die auch über das Schuljahr 2021/2022 gelten sollen 
und Kommunikationen in elektronischer Form ermöglichen, sehen wir aus 
arbeitsökonomischen und umweltschonenden Aspekten sehr positiv. Dafür wäre es aus 
unserer Sicht wünschenswert, dass alle Lehrkräfte zeitnah über für sie individuell geeignete 
Endgeräte verfügen, die ihnen ein kompetentes und datenschutzrechtlich sicheres Arbeiten 
in der Schule und am häuslichen Arbeitsplatz ermöglichen, da in den Schulen keine 
ausreichenden Arbeitsmöglichkeiten für alle Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

Die Regelung des Art. 12 - Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
an den zweijährigen höheren Berufsfachschulen (Assistentenberufe), deren Bedeutung 
bezüglich der Praktika erst in den Lösungsvorschlägen „Die Möglichkeit, dass auch dann 
eine Meldung zur Prüfung erfolgen kann, wenn pandemiebedingt Betriebspraktika nicht oder 
nicht in vollem Umfang durchgeführt werden konnten, muss befristet bis zum Ende des 
Schuljahres 2021/2022 fortgeschrieben werden“ deutlich wird, erfordert dringlich eine weitere 
Klarstellung des Ministeriums per Erlass. 

Wir begrüßen, beispielhaft sei Art. 13 - Änderung der Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen genannt, die Schaffung einer Flexibilität 
der Prüfungsformen für Projektprüfungen, sodass neben den Gruppen- auch 
Einzelprüfungen möglich sind. So kann sichergestellt werden, dass überhaupt Prüfungen 
stattfinden können und die Schülerinnen und Schüler einen vollwertigen Abschluss erhalten, 
in dem sie alle Prüfungsbestandteile nachweisen können.  

Zum Art. 15 Änderung der Oberstufen- und Abiturverordnung sei an dieser Stelle nur 
angemerkt, dass wir sehr positiv wahrgenommen haben, dass das Kultusministerium im 
Bereich der Oberstufen sehr frühzeitig begonnen hat, die Verordnungen an die 
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Annette Greilich, Vorsitzende  Schulleiterin der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten Gießen 
Georg-Schlosser-Str. 20 35390 Gießen 

Tel.: 0641 306-3101 - Fax. 0641 306-3103 – Mail: a.greilich@wso-giessen.net 

Pandemiesituation anzupassen. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn so für alle Schulformen 
gearbeitet worden wäre.  

Insgesamt hätten wir uns in vielen Bereichen der beruflichen Bildung flexiblere, klar 
formulierte Regelungen gewünscht, die uns das Arbeiten in der Pandemie hätten erleichtern 
können. Die sehr zögerlich veröffentlichten Regelungen zu Praktika seien hier beispielhaft 
genannt.  

Abschließend bittet die AGD den KPA und damit den hessischen Landtag sehr eindringlich 
darum, die oben vorgeschlagene Änderung des § 187 Abs. (5) des hessischen 
Schulgesetzes zum Wohle der Schülerinnen und Schüler noch in dieses Artikelgesetz 
einzubringen und zu beschließen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Annette Greilich 
Vorsitzende 
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Geschäftsführerin des Kulturpolitischen Ausschusses 
Frau Michaela Öftring 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 

Marburg, 28.02.2021 

Gesetzentwurf Fraktion der CDU 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 20/4904) 
Zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer 
Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf. 
Der vds LV-Hessen nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Vorrangiges Ziel des Gesetzes muss es sein, den Gesundheitsschutz aller Schülerinnen 
und Schüler sowie aller Lehrkräfte und weiterer in schulischen Einrichtungen tätiger 
Personen zu gewährleisten und gleichzeitig das Recht auf Bildung für alle Schülerinnen 
und Schüler zu sichern. 

In dem Gesetzentwurf sind wesentliche Anregungen und Forderungen der Verbände 
auch aus den drei digitalen Informationsgesprächen vom 04.12.2020, 21.01.2021 und 
vom 12.02.2021 mit dem HKM aufgenommen worden, die eine flexible Schul- und 
Unterrichtsorganisation in der Schule, im Distanzunterricht und im Homeschooling 
ermöglichen. Dieses begrüßt der vds LV-Hessen. 

Den Regelungen zum digitalen Distanzunterricht kann der vds unter Beachtung der 
DSGVO und der Verordnung über den Einsatz von Videokonferenzsystemen (Artikel 23) 
im Grundsatz zustimmen.  

Wir geben jedoch zu bedenken, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler 
mangels digitaler Endgeräte oder wegen anderer Bedienungs-
einschränkungen vom digitalen Distanzunterricht profitieren können und 
daher auf Präsenzunterricht angewiesen sind. Weiterhin geben wir zu 
bedenken, dass durch die in §83a HSchG formulierte ausschließliche Nutzung 
von durch das HKM freigegebenen digitalen Anwendungen das 
Innovationspotenzial der Schulen deutlich beschnitten wird.  

1. Vorsitzende
Inge Holler-Zittlau
Barfüßerstraße 49
35037 Marburg
Tel 06421 21682
Holler-Zittlau@vds-hessen.com

Verband 
Sonderpädagogik 
Landesverband Hessen e.V. 
www.vds-hessen.com 

vds Landesverband Hessen e.V. – Orangeriegasse 4b– 61348 Bad Homburg 
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Gleiches gilt für die verbindliche Nutzung zentraler Anwendungen. 
Grundsätzlich sollten alle datenschutzkonformen digitalen Anwendungen 
einsetzbar sein und zentrale Angebote zur freien Verfügung bereitgestellt 
werden.  

Im Hinblick auf §2 Abs. 2 VKSV weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 
insbesondere in Grund- und Förderschulen neben der Wissensvermittlung 
auch der soziale Kontakt und Austausch unter den Schülerinnen und Schülern 
im Distanzunterricht eine große Bedeutung hat und entsprechend 
berücksichtigt werden sollte. 

Der vds begrüßt weiterhin, dass schulische Bildung und Ausbildung mit entsprechenden 
Schulabschlüssen in unterschiedlichen Schulformen mit modifizierbaren Praktika und 
individuellen Projektprüfungen (Artikel 21) auch in Zeiten der Pandemie 
rechtsverbindlich geregelt werden (Artikel 9-22).  

Das Angebot der Organisation und Finanzierung von Ferienschulen etc. zur 
Kompensation ausgefallener schulischer Unterrichtsangebote kann eine sinnvolle 
Maßnahme sein, wenn es durch geeignetes Personal erfolgt. Wer entscheidet nach 
welchen Kriterien über die Eignung des zusätzlich eingesetzten Personals für 
die Vermittlung entgangener schulischer Lerninhalte?  

Den Möglichkeiten flexibler Regelungen für die schulpraktische Ausbildungen von 
Studierenden an den Universitäten und für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Artikel 
20) kann der vds uneingeschränkt zustimmen.

Ebenfalls stimmen wir der rechtsgültigen Verstetigung digitaler Kommunikationsformen 
für Konferenzen etc. uneingeschränkt zu. 

Die zeitliche Begrenzung der rechtlichen Regelungen halten wir ebenfalls für 
zielführend. 

Wir wünschen, dass die Pandemie bald möglichst einen schulischen Regelbetrieb 
zulässt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Inge Holler-Zittlau 

Vorsitzende vds LV-Hessen 
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Betreff 
Frankfurt, 1. März 2021 
 
  

Stellungnahme der GEW Hessen zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und 
weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit nimmt die GEW Hessen Stellung zum genannten Gesetzentwurf. Vorab sei noch einmal an 
unsere Stellungnahme vom 9. Juni 2020 zum ersten Gesetz zur Anpassung des Hessischen 
Schulgesetzes und weiterer Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
erinnert.  

Offensichtlich lag die GEW Hessen richtig mit ihrer bereits damals geäußerten Kritik, dass die 
vorgesehene Befristung der Sonderregelungen bis zum 31.03.2021 nicht praktikabel ist. Hätte der 
Gesetzgeber unsere Stellungnahme in dieser Hinsicht berücksichtigt, hätten die Schulen eine 
verlässliche schulrechtliche Planungsgrundlage für das gesamte laufende Schuljahr gehabt und 
zudem wäre ein zweites umfangreiches Gesetzgebungsverfahren nicht erforderlich gewesen.  
Darüber hinaus wurde ein weiterer wichtiger Hinweis der GEW Hessen nicht aufgegriffen, und auch 
beim nun vorgelegten Entwurf bleibt diese Lücke leider bestehen: Es werden lediglich mögliche 
Abweichungen von den gültigen Stundentafeln geregelt. Um das Recht auf Bildung auch unter 
erschwerten Bedingungen einer Pandemie zu gewährleisten, bedarf es aber eines ausformulierten 
schulrechtlichen Anspruchs der Schülerinnen und Schüler auf ein angeleitetes und strukturiertes 
Lernen im häuslichen Kontext, wenn der Präsenzunterricht nicht in gewohnter Form stattfinden 
kann. Entsprechend ist die Pflichtstundenverordnung so zu ändern, dass im Stundenplan der 
Schülerinnen und Schüler festgelegte Stunden für das häusliche Lernen unter Pandemiebedingungen 
auf die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte voll angerechnet werden, soweit sie von den Lehrkräften 
inhaltlich vor- und nachzubereiten und in der üblichen Form zu dokumentieren sind. 

Große Bedenken hat die GEW, auch die Regelungen in § 58 des Hessischen Schulgesetzes zur 
Beteiligung des schulärztlichen Diensts bei der Einschulung bis zum 31.12.2021 zu verlängern und 
von einer Beteiligung des schulärztlichen Dienstes nach Satz 1 abzusehen, „wenn infolge der Corona-
Virus-Pandemie das schulärztliche Gutachten nicht oder nicht rechtzeitig erstellt werden kann.“ Das 
heißt aber in der Konsequenz, dass im Sommer 2021 der zweite Jahrgang ohne schulärztliche 
Untersuchung eingeschult wird – mit möglicherweise sehr negativen Konsequenzen bezüglich der 
Erkennung von Beeinträchtigungen und notwendiger Förderangebote.  

An die 
Geschäftsführerin des Kulturpolitischen 
Ausschusses 
Frau Michaela Öftring 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 

Telefon: 069 971293 -0 
Fax: 069 971293 -93 
E-Mail: info@gew-hessen.de
Web: www.gew-hessen.de

Frankfurt, den 1. März 2021 
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Dies wird verschärft, da auch die sonstigen Vorbereitungen für die Einschulung nicht durchgeführt 
werden können (Kennenlerntage mit der Kita, Schultage, Aufnahmegespräche…). 

Insbesondere widersprechen wir ausdrücklich der an mehreren Stellen des Gesetzentwurfs 
aufgestellten – und unbelegten – Behauptung, dass sich elektronische Konferenzen bewährt haben. 
Für offene, konstruktive und demokratische Debatten ist die Präsenzform immer zu bevorzugen. 
Daher ist die Alternative von Konferenzen und Gremiensitzungen in elektronischer Form nur 
aufgrund der pandemiebedingten Ausnahmesituation als Ausnahmeregelung gerechtfertigt, nicht 
aber als dauerhaft vorgesehene Alternative zur Präsenzform. Bezüglich der Datenschutz-Problematik 
fügen wir eine Stellungnahme von Rechtsanwalt Peter Hense und Rechtsanwältin Franziska Weber 
im Auftrag des GEW-Bezirksverbands Südhessen an. 

Die Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf wird durch die Darstellungsart erheblich 
erschwert. Die Änderungen beziehen sich in vielen Punkten auf die Änderungen aus dem Juni 2020, 
obwohl die damals zeitlich befristet geänderten Verordnungen in der Regel nicht ohne weiteres in 
der üblichen Textform vorliegen, sondern nur digital in die einschlägigen Verordnungen eingearbeitet 
wurden. Die Komplexität und Intransparenz des Gesetzentwurfs wird durch unterschiedliche 
Regelungen zum Außerkrafttreten der Regelungen im Ersten Anpassungsgesetz erhöht. Das führt 
dazu, dass Regelungen, die nach dem Ersten Anpassungsgesetz am 31.03.2021 auslaufen und im 
Zweiten Anpassungsgesetz nicht ausdrücklich erneuert werden, dann auch tatsächlich auslaufen. 
Dies gilt zum Beispiel für die Ergänzung zur Realschulprüfung an der Berufsfachschule in § 41 HSchG 
im Ersten Anpassungsgesetz, die zum 31.03.2021 ausläuft, aber im Gegensatz zu anderen 
Sonderregelungen nicht erneuert wird. 

Zu den vorgesehenen Änderungen im Einzelnen möchten wir die folgenden Hinweise geben: 

Artikel 1: Hessisches Schulgesetz 

Die dauerhafte Ermöglichung von Konferenzen in elektronischer Form, unabhängig vom Vorliegen 
höherer Gewalt, lehnen wir ab. Das gilt insbesondere hinsichtlich der hier vorgesehenen Änderungen 
bezüglich der inklusiven Schulbündnisse (Nr. 6), des Landesschulbeirats (Nr. 10) und der 
Schulkonferenz (Nr. 19).  

Mit zwei neuen Artikeln soll eine, nach der Datenschutz-Grundverordnung erforderliche, gesetzliche 
Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen digitaler Anwendungen 
(Artikel 83a) und der Verwendung von Videokonferenzsysteme (Artikel 83b) geschaffen werden. 
Unseres Erachtens muss die in Artikel 83a verankerte Regelung, dass die entsprechende digitale 
Anwendung nur erfolgen darf, „wenn diese durch das Hessische Kultusministerium oder einer von 
diesem beauftragten Stelle geprüft und den Schulen zur Anwendung zur Verfügung gestellt wird“ 
gleichlautend auch in Artikel 83b verankert werden, um den Einsatz von nicht auf die Gewährleistung 
von hohen Datenschutzstandards hin geprüften Videokonferenzsystemen auszuschließen.   
Artikel 3b: Bezüglich der Förderangeboten in den Ferien ist zu fragen, wer über die Eignung des 
Personals entscheidet, wer die Auswahl trifft, wer diese Kräfte beaufsichtigt und wer die Abrechnung 
erledigt. Dies den Schulleitungen als weitere Aufgabe aufzubürden lehnt die GEW ab. Außerdem ist 
zu klären, inwieweit der Schulträger zur Öffnung in den Ferien mit den Folgewirkungen wie 
Anwesenheit eines Schulhausverwalters, regelmäßige Reinigung usw. verpflichtet werden kann. 
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Artikel 2: Hessisches Lehrerbildungsgesetz/Artikel 20: Verordnung zur Durchführung des 
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes 

Wir begrüßen die vorgesehene Regelung, dass praktische Unterrichtserfahrung im Präsenzunterricht 
im Umfang von mindestens einem Schulhalbjahr als Zulassungsvoraussetzung für die zweite 
Staatsprüfung festgeschrieben werden soll (Nr. 2). Allerdings sei darauf hingewiesen, dass sich 
bereits im jetzigen Prüfungssemester viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst finden, auf die dies 
nicht zutrifft und die nun dennoch ihre zweite Staatsprüfung ablegen müssen. Daher sollte 
schnellstmöglich allen Lehrkräften im Vorbereitungsdienst die Option eröffnet werden, den 
Vorbereitungsdienst freiwillig um ein weiteres Hauptsemester zu verlängern.  

Da viele Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst pandemiebedingt zu wenig Gelegenheit hatten, 
praktische Unterrichtserfahrungen zu erwerben, sollte für diese Gruppe darüber hinaus ein 
zusätzlicher Freiversuch bei der zweiten Staatsprüfung eingeräumt werden.   

Artikel 7: Konferenzordnung 

Schulkonferenzen und Konferenzen der Lehrkräfte in elektronischer Form sind nur zur 
Kontaktreduzierung im Kontext der Pandemie zu begründen, sie haben sich keinesfalls grundsätzlich 
bewährt. Die vorgesehenen Änderungen (Nr.1, Nr. 2), die dies auf Dauer ermöglichen sollen, lehnen 
wir daher ab. Dies begründen wir wie folgt: 
Nach den Vorfällen von Störungen bis hin zur Übernahme von Videokonferenzen und dem Einspielen 
von pornografischen Darstellungen usw. ist zu fragen, ob die Verfasser die tatsächliche Situation und 
die gegenwärtigen Umsetzungsprobleme im Blick gehabt haben. Vermutlich gibt es noch viel mehr 
Fälle, wo sich Unbefugte in Videokonferenzen eingeloggt haben als bekannt geworden sind, da die 
Lehrkräfte in vielen Fällen nicht in der Lage waren, die Teilnahme zu kontrollieren. Einen 
höchstmöglichen Datenschutz bedürfen vor allem Klassen- und Zeugniskonferenzen. Hier kommen 
hochsensible, personenbezogene Informationen zur persönlichen, häuslichen oder gesundheitlichen 
Situation einer Schülerin oder eines Schülers zur Sprache, werden sonderpädagogische oder andere 
individuelle Gutachten vorgetragen und das Verhalten der Schülerin oder des Schülers besprochen, 
die Notenentwicklung und ihre Hintergründe thematisiert und Entscheidungen über 
Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Schulausschluss gefasst sowie Noten offengelegt und 
Abstimmungen über Kopfnoten und Versetzungen getätigt. Das Abhalten dieser Konferenzen in Form 
von Videokonferenzen halten wir selbst unter Pandemiebedingungen für hochbrisant. 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte hat deutliche Bedenken bezüglich des Einsatzes von 
Videokonferenzen mit den gegenwärtig verfügbaren Systemen geäußert und die Duldung zur 
Nutzung in Schulen deshalb bis zum 31.07.2021 begrenzt. Das heißt, in Hessen werden alle aktuellen 
Erfahrungen ignoriert und es soll aus einer Maßnahme, die in einer Notlage vor allem 
Distanzunterricht ermöglichen sollte, eine unausgereifte, pauschale gesetzliche Regel werden, die 
dem Missbrauch Tür und Tor öffnet. 

Artikel 9: Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe 

Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe 
Die vorgesehene Möglichkeit, die Projektprüfung als Einzelprüfung durchzuführen (Nr. 5), wird dem 
Charakter der Projektprüfung nicht gerecht. 
Des Weiteren schlagen wir vor, die zentralen Abschlussprüfungen im Bildungsgang der Hauptschule 
und im Bildungsgang der Realschule im laufenden Schuljahr pandemiebedingt auszusetzen und die 
Abschlussnoten ausschließlich auf der Grundlage der bereits abgelegten Projekt- und 
Präsentationsprüfungen sowie der Zeugnisnoten zu vergeben. Die VOBGM sollte so angepasst 
werden, dass dies ermöglicht wird. 
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Artikel 10: Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt und sollen daher nicht dauerhaft 
ermöglicht werden, weder bezüglich der Lehrkräftekonferenz (Nr. 5) noch bezüglich des 
Prüfungsausschusses (Nr. 7). Näheres zur Begründung siehe unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 

Artikel 11: Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an mehrjährigen Berufsfachschulen mit 
Berufsabschluss 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten Prüfungsausschüsse 
in elektronischer Form (Nr. 2) nicht dauerhaft ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe 
unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 

Artikel 12: Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den zweijährigen höheren 
Berufsfachschulen (Assistentenberufe) 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten Prüfungsausschüsse 
in elektronischer Form (Nr. 2) nicht dauerhaft ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe 
unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 

Artikel 13: Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten Prüfungsausschüsse 
in elektronischer Form (Nr. 2) nicht dauerhaft ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe 
unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 
Die vorgesehene Möglichkeit, die Projektprüfung als Einzelprüfung durchzuführen (Nr. 3), wird dem 
Charakter der Projektprüfung nicht gerecht.  

Artikel 14: Verordnung für Berufliche Orientierung an Schulen 

Da die Pandemie-Situation die Durchführung von Betriebspraktika erschwert und vielfach unmöglich 
macht, sind schulische Alternativangebote grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings sollten diese von 
den Schülerinnen und Schülern unmittelbar angewählt werden können, ohne dass sie – wie es die 
bisherige Praxis ist – zuvor mindestens drei schriftliche Absagen auf Bewerbungen für einen 
Praktikumsplatz vorlegen müssen. 

Artikel 15: Oberstufen- und Abiturverordnung 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten Prüfungsausschüsse 
in elektronischer Form (Nr. 9) nicht dauerhaft ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe 
unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 

Artikel 16: Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den Fachschulen für Sozialwesen 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten Konferenzen in 
elektronischer Form (Nr. 5) nicht dauerhaft ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe unter 
Artikel 7 (Konferenzordnung). 
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Artikel 17: Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an den zweijährigen höheren 
Berufsfachschulen für Sozialassistenz 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten Prüfungsausschüsse 
in elektronischer Form (Nr. 5) nicht dauerhaft ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe 
unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 

Artikel 18: Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen zur 
Berufsvorbereitung 

Elektronische Konferenzen haben sich nicht grundsätzlich bewährt, daher sollten 
Übergangskonferenzen (Nr. 1) und Prüfungsausschüsse (Nr. 4) nicht dauerhaft in elektronischer Form 
ermöglicht werden. Näheres zur Begründung siehe unter Artikel 7 (Konferenzordnung). 

Artikel 21: Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen 

Die vorgesehene Regelung, dass der Förderausschuss auf Dauer auch in elektronischer Form 
stattfinden kann (Nr. 1), lehnen wir ab. Begründung: Hier kommen hochsensible, personenbezogene 
Informationen zur persönlichen, häuslichen oder gesundheitlichen Situation einer Schülerin oder 
eines Schülers zur Sprache, werden sonderpädagogische oder andere individuelle Gutachten 
vorgetragen, Noten offengelegt und das Verhalten der Schülerin oder des Schülers besprochen sowie 
über weitere sonderpädagogische Maßnahmen, die einen Schul- oder Klassenwechsel beinhalten 
können, entschieden. 100% Datenschutz ist im Interesse des Kindes geboten! 
Die vorgesehene Möglichkeit, die Projektprüfung als Einzelprüfung durchzuführen (Nr. 2), wird dem 
Charakter der Projektprüfung nicht gerecht. 

Artikel 23: Verordnung über den Einsatz von Videokonferenzsystemen zur Zuschaltung von 
Schülerinnen und Schülern zum Präsenzunterricht 

Auch hier fehlt, wie bereits oben moniert, die Regelung, dass nur Systeme zum Einsatz kommen 
dürfen, für welche hohe Datenschutzstandards sichergestellt sind. 
Wir begrüßen die Klarstellung, dass, den eindeutigen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 
folgend, vor dem Einsatz von Videokonferenzsystemen die Erforderlichkeit der Maßnahme zu 
überprüfen ist. Darüber hinaus sollte ergänzt werden, dass die Lehrkraft im Rahmen der 
pädagogischen Freiheit nach Art. 86 HSchG über den Einsatz von Videokonferenzsystemen 
entscheidet. 

Es überrascht, dass hier ausschließlich eine pädagogisch wenig innovative Form des Einsatzes von 
Videokonferenzsystemen, für die zudem vielerorts die technischen Voraussetzungen nicht gegeben 
sind, klar geregelt werden soll, nämlich die einer einfachen Zuschaltung von Schülerinnen und 
Schülern zum regulären Präsenzunterricht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Koch Maike Wiedwald 
Vorsitzende Vorsitzende 
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